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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1998

Norm

ABGB §1111 B

Rechtssatz

Es unterliegen der Frist des § 1111 ABGB Ansprüche des Vermieters gegen den Mieter, der abredewidrig das von ihm

mit Erlaubnis des Vermieters durch Umbauarbeiten veränderte Bestandobjekt bei Vertragsbeendigung nicht wieder in

den früheren Zustand zurückversetzt hat.
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